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Gemeinde KARROSTEN ZahlBCS C he i d
Das Bundesdenkualamt hat entschieden:

r uchn
Bs wird festgestel.1t, daß die Erhaltung der Romedi-

Kapelle oder "Rochus-Kapelle" in Karrösten, Brennbichl Nr.91,
Ger.- und po.l..Bez. Imst, Tirol, EZ 125/I1, Bp 121, KG Karrösten,
gemaß 1 und S des Bundesgesetzes vom 25.September 1923,
BGB1.Nr. 533/23 (Dcnkmal.schutzge setz) in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBL.Nr. 167/78 im 8ffentlichen Interesse gelegenist.

Beg r ünd un8
Das beschriebene Objekt ist Eigcntum von Herrn

Romedius FINK, Brcnnbichl Nr.91, 6460 Karrösten, und zeichnetSich durch folgende Eigenschaften aus:
Bei diesem Objekt handelt es sich un eine freistehende,

gotische Kapelle über rechteckigem Grundriß mit dreiseitigem
Chorschluß und steilem, über dem Chor abgewalmten Satteldach
und einem <pitzen Dachreiter am Giebelfirst. Am der Nordost
ecke der Kapelle ist die etwas niedrige mit e inem Satteldachversehene Sakristei amge baut.

An der Hcstifassade ein sehr schönes Spätgotisches Spitzbo-
genportal nit HohLkehle und Rund s tab. Links davon ein kleines,
rund bOiges Guckienster 1und über den Portal, umgefähr in der
Fassadenmitte in einem Rechteckrahmen ein barockes 1eider
stark beschäctigtes Fresko mit der Darstellung des hl. Rochus.
Darüber ein Ochsenauge, das jedoch nur der Durchlüftung desDachbodens dient.

An der Südfassade 2 kleine Spitzbogenfenster sowie ein
gleiches an der 3udos tSeite des Chores. Zwischen den Fenstern
der Süd- und Nordfacsede und an den Eckem des Chorpolygons
Strebepfeilern ahnli che Dreiecklicenen, die biS unmittelbarunter das Dach reichen.

Das Innere i.st ein dreijochiger Raum mit Stichkappenge-
wolbe und dreiseitigem Chhorabschluß. Die ornamentale Bemalung
der Grate am Gewölbe stamnt aus dem 19.Jhdt. Die Sakristei, die
ungefahr einen quadratlschen Grundri3 hat, weist ein Kreuzgratt-gewölbe auf.

Von der Ausstattung sind noch das Barockaltärchen (vermut-
1ich um 1700, heutige Fassung 19.Jhdt. ),ei ne Statue des hl.se-
bastian, eine BüSte des hl.romedius und einige Votivtafeln er-halten.
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Das A1tarblatt stellt den hl.sSebastian zwischen demhl.Rochus und einer hl.Martyrin (Afra?) dar, das Aufsatzbild
die Muttergottes mit Ki.nd, verehrt vom hl, Antonius. Die ur
sprünglichen Skulpturen inkS und rechts von den Säulen sowie
dic ursprünglich wohl auch uber dem Gebalk vorhanden gewesenenPiguren, sind nicht mehr erhal ten.

Die aus der Zeit um 1400 stanmende Kapelle ist mit Aus-
nahne geringiügiger Veränderungen (Passadenfresko, Gewölbe-
ausma lung, Altar) noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten.

Die geschilderten Eigenchaften vurden durch ein Organ
des Bunde sdenkmalantes an Ort und Stelle erhoben und im Bun-desdenkmalamt iüberprift.

Im Zusammenhang nit wird auch auf nachfolgende ein-
schlägige Literatur verwiesen: Dehio-Tirol, 1956, Seite 96.

Don Parteien wurde in Sinne der $S 37 und 45 Abs.3 des
Allgeme inen Verwal tungsverfahrensgesetzes 1950 mit Verständi-
gng vom 25.Apri1 1973, z1.2854/78 Celegenhe it gegeben, zu dem
Frgebnis des Ernittlungverfahrens und zu der beabsichtigten
Stellungs unter Denkna l schutz, die mit diesem Besche id nunmehr
ausgesprochen wird, Stellung zu nehmen.

Sie haben von dieser ihnen gebotenen Möglichke it inmerhalb
der gesetzten Frist von vierzehn Tagen keinen Gebrauch gemacht.
Das Bestehen der geschilderten Eigenschaften des Objektes blieb
auch seitenS der Parteien unbestritten.

Es steht somit fest, daß das in Rede stehende Obkt
künstlerische und kulturell.e Bedeutung besitzt, sohin als Denk-
mal im Sinne des Denknalschutzgesetzes zu betrachten ist. Das
Offentiiche Interesse an der Erhaltung dieses Denkmals istbegründet wie folgt:

Die um 1400 errichtete Rochus- oder Romedi-Kapellell ist
in ihrem Bau noch volllkomnen unverändert crhalten und weist
einige benerkenswerte Baudetails auf. Wir haben es hier mit einem
relativ selten vorkomnenden langgestreckten, dreijochigen Bau zu
tun. Das spitzbogige gckehlte Eingangspo1rtal zeigt vorzügliche
Steinmetzenrbeit. AuffaLI.end sind al der Kapelle auch die drei
sudseitig ee.l.ogemen Spi tzbogenfonSter sowie die strebepfeiler-=
artigen Dreiecklisenon an don Seitenassaden und an den Chor-
ecken. Eine recht seltene Form zeigt das sehr spitze, schindel-
gedeckte Giebeltürmchen. Von der uroprunglichen, ziemlich
reichen und schomen Ausstattung it heute noch das Altärchen
(um1700), ei ne Pigur des hl.Sebastian und eine Büste des hl.Ro-
chus, sowie einige Votivtafeln aus den 18.Jhdt. erhalten.

Die Erhal tung dieser künstlerisch und kul.turell bedeutenden
Kapel.le ist comit in oLfent. ichen Interesse gelcgen.

Es war daher wie im Spruche zu entsche iden. Damit ist im
Sinne des dort zitierten Gesetzes das in Rede stehende Objektunter Denknalsohutz gostellt.

ReC h tsin i tte b cloe h ru ng
Gegen diesen Bercheid ist die bimen zwei Wochen beim

Bundesdenknalant einzubringende Beru.lung an das Bundesministerium
für Wissenschaft und For3chung 2ulässig. Sie hat einen begründe-
ten Berufungsantrag zu enthalten.
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Ergeht an:

a) Herrn Ronedius F inlk, Breunbichl Hr.91, 6460 Karrösten
b) den Horrn Londe shauptmann von Tirol, z.Hd.

Armt dcr Tiroler Landesregierung, 6020 Innsbruck
c) den Herrn Biirgermeister in 6460 Karrösten

In Abschrift an:

1) den Lande:lkonservator für Tirol, 2u 21.2515 V.31.3.1978
2) das Amt der Tiroler Landesrerierung, 6020 Innsbruck
3) die Bezirkshaup tmanns chaft 6460 Inst

Wien, am 17.1Mai 1978
Der Prisident:

Thal.hamme1

Für die Richtigkeit
der AuatértiEung:

Amt der Tirtlor andesregiBrung

Eingel. 2 Mai 1978

G. E..iiiat luit.liltitslita .9:2


